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Norm

MSchG §29a Abs1

MSchG §30

Rechtssatz

Beim Ähnlichkeitsvergleich sind einander ergänzende Waren solche, zwischen denen ein enger Zusammenhang

besteht, weil die eine Ware für die Verwendung der anderen Ware unverzichtbar oder bedeutsam ist, sodass der

Verbraucher annehmen könnte, die Herstellung beider Waren liege in der Verantwortung des selben Unternehmens

(funktionelle Komplementarität). Vom Fehlen der Verwechslungsgefahr kann aber nur dann ausgegangen werden,

wenn trotz der Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von

Vornherein ausgeschlossen ist.
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